
Beschluss:

 

Der Stadtrat beschließt einstimmig, die Verwaltung zu beauftragen, die im Antrag vorgeschlagenen

Maßnahmen zu prüfen und das Prüfergebnis in den zuständigen Ausschüssen (z.B.

Umweltausschuss, Ausschuss für Sicherheit und Ordnung oder Haupt- und Finanzausschuss)

vorzustellen. 

 

In welchen Ausschüssen die Beratung erfolgt, wird aufgrund der Schnittstellen zu verschieden

Fachämtern sowie in Abhängigkeit vom Prüfergebnis verwaltungsintern noch geklärt. 

 




